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Einführung

Durch die Neuregelung des Eisenbahn​rechts wurde die Deutsche Bundesbahn (DB) als Einrichtung des Bundes zum 1. Januar 1994 in die Deutsche Bahn AG (DB AG) umgewandelt und privatisiert.

Die grundsätzlichen Sicherheitsanfor​derungen für den Schienenverkehr sind seit dem 19. Februar 1998 wie folgt im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) ge​regelt:

»Die Eisenbahnen sind verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die Ei​senbahninfrastruktur, Fahrzeuge und Zu​behör sicher zu bauen und in betriebssiche​rem Zustand zu halten. Sie sind auch ver​pflichtet, an Maßnahmen des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung mitzuwirken.«

Mit diesem Paragraph und den Aufgaben aus den Feuerwehrgesetzen der Länder wurde die Zuständigkeit der Feuerwehren für die Bahneinsätze festgelegt. In einer Ländervereinbahrung zwischen den Innenmistern und der DB AG wurde auch die Ausbildung der Feuerwehren geregelt. 

1. Rechtsgrundlagen

· HBKG

· Allgemeines Eisenbahngesetz

· Bahnerlass 01.07.2000

· Ergänzug zum Bahnerlass 28.08.2001

· FwDV 100

· UVV

1.1 HBKG

§ 2 Aufgabenträger

§ 3 Aufgaben der Gemeinden

§ 6 Aufgabenbereich

§ 19 Mitwirkung und Aufgaben der Organisationen

§ 27 Mitwirkung öffentlicher und privater Einheiten ünd Einrichtungen

1.2 AEG – Allgemeines Eisenbahn Gesetz

§ 1 - Anwendungsbereich, Wettbewerbsbedingungen

(1) Dieses Gesetz gilt für Eisenbahnen. Es gilt nicht für andere Schienenbahnen wie Magnetschwebebahnen, Straßenbahnen und die nach ihrer Bau- oder Betriebsweise ähnlichen Bahnen, Bergbahnen und sonstige Bahnen besonderer Bauart. 

§ 2 - Begriffsbestimmungen

(1) Eisenbahnen sind öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen (Eisenbahnverkehrsunternehmen) oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben (Eisenbahninfrastrukturunternehmen). 

§ 4 - Sicherheitsvorschriften

(1) Die Eisenbahnen sind verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur, Fahrzeuge und Zubehör sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. 

2. Vorbereitende Maßnahmen

Für alle Eisenbahnstrecken und Bahnhöfe, große unterirdische Anlagen, Tunnelanlagen, Terminals und besondere Objekte (z.B. Brückenbauwerke) sollten Feuerwehreinsatzpläne erstellt werden. Die Gemeinden sind nach Maßgabe des § 22 FSHG verpflichtet Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. 

Kreisfreie Städte und Kreise müssen Gefahrenabwehrpläne für Großschadensereignisse und ggf. Sonderschutzpläne nach § 24 Abs. 1 FSHG erstellen. Dies muss bzw. sollte unter Beteiligung der Feuerwehr geschehen.
Als Arbeitsgrundlage für die Feuerwehreinsatzpläne dienen Karten im Maßstab 1:25.000 („Zuwege-Karten"), in Verdichtungsgebieten 1:10.000 und Bahnhofspläne, die von der DB AG erstellt und den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.
Auf den Karten sind neben den üblichen topografischen Angaben verzeichnet:

-    Streckenverlauf
-    Streckennummern
-    Kilometrierung (auf die Strecke bezogen)
-    Gemeindegrenzen
-    Brücken
-    Schallschutzwände
-    Tunnelportale
-    Betriebsstellen (z.B. Bahnhöfe, Haltestellen)
-    Bahnübergänge
-    Kreuzungspunkte der UTM-Gitterlinien (jedoch ohne Nummerierung).

Aufgrund der Genauigkeit des topografischen Grundwerks können Zufahrtswege und Bereitstellungsplätze erkundet werden. Auch der Bundesgrenzschutz (BGS) verfügt teilweise über genaue Zufahrtspläne zu den Strecken (allerdings häufig nur für PKW-Kombi befahrbar). Für nicht zugängliche Streckenabschnitte ist im vorhinein mit dem Notfallmanager abzustimmen, wie diese Abschnitte erreicht werden können (z.B. Bereitstellung von Transportmöglichkeiten seitens der DB AG).
In den Einsatzplänen der Feuerwehr sollen auch zusätzliche Kennzeichnungen für schlecht zugängliche Streckenabschnitte, geeignete Zufahrtswege zu Bereitstellungsplätzen (ggf. zu Rettungsplätzen) für die Einsatzfahrzeuge und - falls erforderlich - Hinweise zur Verkehrslenkung eingetragen werden (Abstimmung mit Polizei und dem BGS). Es sind auch Hinweise auf Löschwasserentnahmemöglichkeiten (einschließlich der verfügbaren Mengen) aufzunehmen.
Zusätzlich erstellt die DB AG Objektpläne (entsprechen Feuerwehrplänen nach DIN 14095) für Sonderbauten, z. B. Tunnel über 1000 m Länge, große Bahnhöfe, Terminals und besondere Brückenbauwerke. Auf Anforderung der Gemeinde erstellt sie darüber hinaus jeweils einen betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan.
In Zusammenarbeit mit dem Notfallmanager sind regelmäßige Übungen zum Erlangen der Ortskenntnis erforderlich.
3. Einsatzgrundsätze

Alle Meldungen an die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die den Eisenbahnbereich betreffen, sind von dort umgehend der DB- Notfallleitstelle (Betriebszentrale) mitzuteilen, die die bahninterne Alarmierung sicherstellt.
Nach Einstellung des Bahnverkehrs und - soweit erforderlich - der Abschaltung der Oberleitung auf allen Gleisen informiert die DB AG per Fax die von der Kreisverwaltungsbehörde vorab zu benennende Stelle (z.B. Feuerwehr-Leitstelle). Der Notfallmanager begibt sich sofort an die Einsatzstelle.
Die Meldung über die Einstellung des Fahrbetriebes und erforderlichenfalls der Abschaltung der Oberleitung wird von der Leitstelle sofort an den Einsatzleiter weitergegeben. Vor der Bestätigung, dass der Fahrbetrieb eingestellt ist, darf die Gleisanlage nicht betreten werden. Zur Menschenrettung darf - bei ausreichender Sicht nach beiden Seiten - hiervon abgewichen werden.
Zur Erkundung fährt nur die zuerst eintreffende Feuerwehreinheit bis zur Einsatzstelle; die weiteren Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und sonstiger alarmierter Behörden und Organisationen (Ausnahme Polizei/BGS) sammeln sich im vorher festgelegten Bereitstellungsplatz (Festlegung im Einsatzplan).
Der Standort der Einsatzleitung ist so festzulegen, dass diese ständig ungehindert als Anlaufpunkt aller beteiligten Stellen/Behörden erreichbar ist und sich außerhalb der Zufahrts-/ Abfahrtswege der Einsatzfahrzeuge befindet.
Die Sicherung der Einsatzstelle hat unbedingten Vorrang vor allen anderen Maßnahmen!
Bei beschädigten oder herabhängenden Oberleitungen bzw., Speiseleitungen ist der Gefahren​bereich (mindestens 10 m Radius) abzusperren.
Bei Gefahr der Brandausbreitung auf Schienenfahrzeuge oder Oberleitung sofort Löschmaßnahmen unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände einleiten.
Nach der Bestätigung der Abschaltung ist die Oberleitung an beiden Seiten der Unfallstelle zu erden (Notfallmanager, BGS oder ggf. durch hierin ausgebildete Feuerwehren). 

In Ausnahmefällen kann der Einsatzleiter auf das Erden verzichten, wenn dieses zur Sicherheit der Einsatzkräfte nicht erforderlich ist.

Weitere Hinweise:

•    An- und Abfahrtswege freihalten.
•    Bei schwer zugänglichen Stellen Steig- und Sicherungshilfen an 

     Bahndämmen mit Steckleitern oder Leinen herstellen.
•    Absturzgefährdete Schienenfahrzeuge oder Bauteile sichern.
•    Züge gegen Wegrollen sichern
•    Geräte nur außerhalb der Gleise lagern und transportieren.
•    Triebfahrzeuge stromlos schalten lassen
•    Einsatzabschnitte bilden
•    Reisezugwagen mit Nummern gut sichtbar kennzeichnen (Zuordnung von       

     geretteten Personen zu den Wagen - Hinweise für Polizei

-   Mit dem Organisatorischem Leiter Rettungsdienst (OrgL)  und  Leitendem  Notarzt   

    (LNÄ) Verletztensammelstelle   und   Sammelstelle   für   unverletzte   Fahrgäste  

    absprechen.
-   Übergabepunkte Feuerwehr/Rettungsdienst absprechen.
-   Zugangsmöglichkeit in Reisezugwagen herstellen (tragbare Leitern); Tür-Notöffnung; 

    Einstieg über Fenster; einige Fenster können von innen geöffnet werden    

    (Notausstiegsfenster) 

-   Reisezugwagen gründlich absuchen (auch in Toilettenbereichen)
-   Triebfahrzeuge gründlich absuchen (auch im Maschinenraum) 

-   Zugangsmöglichkeiten für das Rettungsdienstpersonal in die Wagen prüfen.
-   Hubschrauberlandeplatz in Absprache mit Polizei oder OrgL erkunden und   
    festlegen
Bei Gefahrgutaustritt unter Berücksichtigung des Stoffes und eigener Sonderausrüstung das Austreten  -  soweit  möglich  -  unterbinden;   Dämpfe  ggf.   durch  Sprühstrahl  niederhalten. Nachalarmierung von Feuerwehren mit Sonderausrüstung.
Die Beförderungspapiere (Frachtbriefe) für gefährliche Güter enthalten die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes sowie die Klassifizierung nach GGVE (Klasse, Ziffer, Buchstabe). Die Beförderungspapiere werden auf dem Triebfahrzeug mitgeführt. Dort sind auch weitere schriftliche Weisungen (Unfallmerkblätter) vorhanden. Der Lokführer hat eine Wagenliste, aus der hervorgeht, in welchem Wagen Gefahrgüter (mit UN-Nr.) transportiert werden. Bei der DB-Notfallleitstelle kann diese Liste auch abgerufen werden.
4. Gefahren der Einsatzstelle

Neben den an allen Einsatzstellen auftretenden Gefahren nach dem Gefahrenschema AAAA C EEEE sind bei Einsätzen im Eisenbahnbereich folgende Gefahren besonders zu berücksichtigen:

· Elektrizität

· Bahnfahrzeuge

· Bahnanlagen

· Tunnelanlagen

· Gefahrgutbeförderung
4.1 Gefahren durch Elektrizität

Oberleitungsanlage

Die Oberleitungsanlage steht unter einer ständigen Betriebsspannung von 15.000 Volt!

Dies gilt sowohl für den eigentlichen Fahrdraht als auch für die eventuell vorhandene Speiseleitung, die außerhalb des Gleisbereiches verläuft. Der Fahrdraht befindet sich in der Regel 5,50 m bis 6,00 m über Schienenoberkante. Er kann im Bereich von Brücken und Tunneln sowie in Bergsenkungsgebieten auf 4,95 m, in Ausnahmefällen auf 4,80 m über abgesenkt sein. Auf Neubaustrecken beträgt die Fahrdrahthöhe 5,30 m.

Bei einer Oberleitungsanlage ist zu unterscheiden zwischen unter Spannung stehenden und bahngeerdeten Teilen. Unter Bahnerdung versteht man eine gut leitende Verbindung zwischen leitfähigen, nicht zum Betriebsstromkreis gehörenden Teilen (z.B. Oberleitungsmast) und der Erdschiene.

Ein Isolator trennt unter Spannung stehende Teile von bahngeerdeten Teilen. Außerdem trennen Isolatoren auch verschiedene Schaltgruppen voneinander.

Das Entfernen von in der Oberleitung hängenden Zweigen, Ästen oder andere Gegenständen ist nur bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung zulässig.

Bei Bränden im Bereich der Oberleitung darf mit den Löscharbeiten ausnahmsweise bei noch eingeschalteter Oberleitung begonnen werden, wenn die Bedingungen nach DIN VDE 0132 erfüllt sind. Der Einsatzleiter bestimmt die Maßnahmen.

Die für die Bahnerdung vorgesehenen Feuerwehren müssen im Bahnerden nachweislich ausgebildet und unterwiesen sein. Die Ausbildungen werden durch die Niederlassungen der DB Netz AG in Absprache mit den Feuerwehren geregelt.

Die Unterweisung muss alle zwei Jahre wiederholt werden.

Die DB AG rüstet Feuerwehren, die sich bereit erklären, die Bahnerdung im Notfall zu übernehmen, mit Erdungsgarnituren aus.

Eine Erdungsgarnitur besteht immer aus:

- einer fünfteiligen zusammensteckbaren Erdungsstange,

- zwei Kurzschlussseilen mit Fahrdrahterdungsklemme und   

  Schienenfußerdungsklemme,

- einem fünfteiligen zusammensteckbaren Spannungsprüfer.

Im Bahnbereich herrschen folgende Betriebsspannungen vor:

- in den Fahrzeugen 110 V Batteriespannung 

- in den Fahrzeugen1.000 V (Zugsammelschiene )

- in Oberleitungen 15.000 V (Höhe ab Schienenoberkante 4,80-6,00 m);
- in Speiseleitungen (neben dem Gleis) 15.000 V
- in Bahnstromleitungen vom Kraftwerk zum Umspannwerk 110.000 V   

  (verlaufen nicht im  Streckenbereich)

Gefahren durch elektrischen Strom entstehen durch

-  direktes Berühren elektrischer Freileitungen oder spannungsführender Anlagenteile
-  Stromüberschlag bei unzulässiger Annäherung an elektrische Anlagen
-  Stromüberschlag bei unsachgemäßem Löschmitteleinsatz.

-  Spannungsübertragung durch benachbarte- noch nicht geerdete,  

   Unterspannung stehende  Oberleitungen
-  Spannungsverschleppung - Spannungstrichter.—mindestens 10 m   

   Abstand einhalten

-  im Zug 1.000 V (erst nach Absenken des Stromabnehmers oder Stillstand   

   des Dieselmotors abgeschaltet)
-  Erdanker für Festpunkte (Beschädigung von Leitungen beim Einschlagen  

   von Erdnägeln) 

-  durch Brandeinwirkung kann die Oberleitung reißen und herabfallen.
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Folgende Mindestabstände nach VDE 0132 sind einzuhalten:
Bei Annäherung zum Erkunden und Retten in der Nähe von unter Spannung stehenden Hochspannungsanlagen im Bahnbereich ist der Mindestabstand von 3 m einzuhalten. Bei Menschenrettung in der Nähe von Oberleitungen ist eine Annäherung bis auf 1,5 m zulässig.
Oberleitungen oder Speiseleitungen können beschädigt werden und herunterfallen. Das Betreten der Umgebung ist dann- Lebensgefährlich. Von der am Böden liegenden Leitung ist ein Abstand von mindestens 10 m einzuhalten. Berührt die Leitung Metallteile, so ist von diesen Teilen ebenfalls der Sicherheitsabstand einzuhalten.
Für Hochspannungsleitungen neben den Gleisen gilt der in der VDE 0132 genannte Abstandswert von 20 m.

Sicherheitsabstände

Geräte

Anwendungsform
Brand-

klasse
Mindestabstand zwischen Löschmittelaustrittsöffnung und unter Spannung stehenden Teilen


Bis 1000 V
30 kV
110 kV
220 kV
380 kV

Sprühstrahl
A
1
3
3
4
5

Vollstrahl *
A
5
5
6
7
8

Wasserlöscher
A
Siehe Gebrauchsanweisung

Schaumrohre
A B
Nur in Spannungsfreien Anlagen

Schaumlöscher

Siehe Gebrauchsanweisung

Pulverlöscher „P“
B C
1
3
3
4
5

Pulverlöscher “PG”
A B C
Nur in Spannungsfreien Anlagen

Pulverlöscher “PM”
D
Nur in Spannungsfreien Anlagen

Kohlendioxid
B C
1
3
3
4
5



Sicherheitsabstände beim Anleitern

Nennspannung


Bis 1000 V
1 m

Bis 110 kV
3 m

Bis 220 kV
4 m

Bis 380 kV
5 m

* Diese Angaben gelten für CM Strahlrohre bei einem Fließdruck von 5 bar.

Werden BM Strahlrohre verwendet erhöht sich der Sicherheitsabstand je mm Mundstück- bzw. Düsenweite um 0,75 m, ( 12-22 mm )

Erhöht sich der Fließdruck so ist bei einem BM oder CM Strahlrohr der Abstand um 2 m zu erhöhen.

4.2 Gefahren durch Bahnfahrzeuge

Triebfahrzeuge

•
bei gehobenem Stromabnehmer Betriebsspannung 15.000 V
•
hohe Kondensatorspannung bis 3.000 V
•
Batteriespannung 110 V - Kurzschlussgefahr
•
hohe Generatorspannung(1.000 V) bei Diesellokomotiven mitlaufendem Motor
•
große Mengen Kühlflüssigkeit für Transformator
•
große Mengen Dieselkraftstoff und Schmierstoffe
•
große Mengen Batteriesäure
•
Druckluftversorgung bis 10 bar
•
Wegrollen von Fährzeugen
•
enge Durchgänge in den Triebfahrzeugen
•
schlechte Zugangsmöglichkeiten
siehe auch Merkblätter („Eindringen in Eisenbahnfahrzeuge")
Gefahren durch Reisezug-/ Güterwagen

•   großer Abstand Boden - Fußboden Wagen (1,2 m von Schienenoberkante bis Boden  

     Reisezugwagen)
•    Spannung  im  Zug  bis   1.000  V  (spannungsfrei,  wenn  Oberleitung  abgeschaltet  

     oder Stromabnehmer gesenkt oder Dieselmotor abgeschaltet ist).
•
Batteriespannung 110 V Gleichspannung- Kurzschlussgefahr
•
Absturzgefahr durch überhängende Wagen oder Bauteile
•
beim Öffnen von Türen Gefahr durch herabstürzende Personen und Ladungsteilen
•
Wegrollen von Fahrzeugen
•
nicht aufrecht zwischen die Puffer nahestehender Wagen treten - Quetschgefahr
•
nicht unter Fahrzeugen hindurchkriechen
•
bei Kesselwagen evtl. Gefahrgutaustritt
•
Druckluftversorgung bis 10 bar
4.3 Gefahren in Bereich von Bahnanlagen

Einsatz im Gleisbereich

Aus Gründen der Sicherheit für die im Gefahrenbereich der Gleise tätigen Einsatzkräfte ist vor Betreten der Gleisanlagen  Rücksprache mit dem Notfallmanager zu halten bzw. Kontakt mit der Notfallleitstelle aufzunehmen!

Nur die konsequente Anwendung dieses Grundsatzes stellt das höchstmögliche Maß an Sicherheit zur Verfügung.

•    Rutschgefahr durch schlechte Zugangsmöglichkeit zum Bahnbereich (Böschung, Bahndamm).
•    Überqueren der Gleise nur an gut übersichtlichen Stellen 

     (ausreichende Sicht) Rutschgefahr auf den Schienen, deshalb  

     nicht auf Schienenköpfe treten.
•    Stolpergefahr durch schlechte (unebene) Gehbereiche,
•    Quetschgefahr durch Weichen, deshalb nicht in bewegliche  

     Weichenteile treten.
Gefahren durch den Fahrbetrieb:

•    hohe Geschwindigkeiten
•    lange Bremswege (bis 1.000 m, auf Schnellfahrstrecken bis 2.500 m) 

          Zug kann nicht ausweichen

•    Fahrbetrieb/Rangierbetrieb auf Nachbargleisen
•    unzureichende Sichtverhältnisse aus den Triebfahrzeugen
•    bei mehrgleisigen Schienenanlagen ist das befahrene Gleis nur  

     schwer einzuschätzen
•    leise Annäherung von Zügen 

Deshalb sofortige Einstellung des Fahrbetriebs auf  allen Gleisen verlangen.  (DB-Notfallleitstelle
4.4 Gefahren durch Tunnelanlagen

Problemstellung

· der Schadensort ist nur von 2 Seiten zugänglich ( bei starker Verrauchung und entsprechender Thermik nur von einer Seite )

· lange Anmarschwege

· schlechte Kommunikationsverbindungen

· Räumliche Enge

· Eingeschränkte Flucht- und Rettungswege

· Dunkelheit

Maßnahmen bei Gefahren in Tunnelanlagen

· Einsatzpläne erstellen

· Rettungs- bzw. Aufstellplätze an jedem Tunnelportal einrichten

· Löschwasserentnahmestellen einrichten

Siehe auch Bericht:

vfdb

TWB Referat 5 - Brandbekämpfung

Schadensbekämpfung bei Brand und Kollision von Reisezügen in Tunnelanlagen der Deutschen Bahn AG durch öffentliche Feuerwehren

4.5 Gefahren durch Gefahrgutbeförderung

Die DB AG befördert große Mengen gefährliche Güter, also Stoffe und Gegenstände, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere für Menschen, für Tiere und andere Sachen ausgehen können.

Es handelt sich hier um die gleichen Stoffe, die auch von anderen Verkehrsträgern transportiert werden.

Die Beförderung und die Beförderungsbedingungen richten  sich nach der „Verordnung über innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn [GGVE]).

 Kesselwagen und Tankcontainer sowie Wagen (einschließlich Großcontainer) für Güter in loser Schüttung sind zusätzlich an beiden Längsseiten mit einer orangefarbenen Kennzeichnung nach Anhang VIII GGVE zu versehen.

Zu jedem Wagen bzw. zu jeder Ladung existiert ein Beförderungspapier in Form eines Frachtbriefes. Das zu befördernde Gut und der Frachtbrief werden stets im gleichen Zug transportiert; die Frachtbriefe befinden sich auf dem Triebfahrzeug (Lokomotive).

Auf dem Frachtbrief befinden sich u. a. auch Angaben zu der Art des gefährlichen Gutes (UN-Nummer, Bezeichnung des Gutes, Kennzeichnung der Gefahr).

Auf dem Triebfahrzeug befindet sich zusätzlich die Wagenliste.

Hierbei handelt es sich um ein Verzeichnis aller im Zugverband beförderten Wagen mit Angaben u. a. zur Wagennummer, Abgangs- und Zielbahnhof und auch zur

Art des beförderten Gefahrgutes. Die Wagen sind in der Wagenliste in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie in den Zugverband ein gestellt wurden.

Ein großer Teil der mit der Eisenbahn transportierten Gefahrgüter wird in Kesselwagen befördert. Hauptsächlich handelt es sich dabei um flüssige oder gasförmige Stoffe.

Je nach Natur der Stoffe sind die Tanks bezüglich Material, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen unterschiedlich ausgelegt. Das Volumen eines Tanks richtet sich in erster Linie nach der Dichte des zu befördernden Stoffes und der maximal zulässigen Achslast des Wagens. Es kommen Kesselwagen mit einem Volumen von 8 m³ bis100 m³ zur Verwendung.

Die Kesselwagen befinden sich nicht im Eigentum der  DB AG, sondern werden von privaten Betreibern vermietet.

Kesselwagen werden nach ihren baulichen Merkmalen sowie den unterschiedlichen physikalischen bzw. chemischen Eigenschaften der Transportgüter eingeteilt.

Kesselwagen

für Druckgase


Kesselwagen

für flüssige Stoffe

mit Untenentleerung

mit Obenentleerung

für tiefkalt verflüssigte Gase


mit Untenentleerung(Mineralölkesselwagen)

Mit Obenentleerung (Chemiekesselwagen)

mit oben und Untenentleerung

Druckgaskesselwagen sind äußerlich an einem etwa 30 cm breiten orangefarbenen Streifen erkennbar. 
In der Regel werden die Gase in verflüssigtem Zustand unter Druck und im geringen Umfang auch in tiefkaltem Zustand befördert. Die Be- und Entladung erfolgt in den meisten Fällen über flurbetätigte (bodenbedienbare) Füll- und Entleerungseinrichtungen (Untenentleerung).

Kesselwagen für flüssige Stoffe werden unterschieden in Mineralölkesselwagen und Chemiekesselwagen.

Die Entladung erfolgt durch über die unteren Armaturen durch Schwerkraft (Mineralölkesselwagen) oder Abpumpen  über die oberen Armaturen (Chemiekesselwagen). In beiden Fällen müssen die Wagen während des Entleerungsvorganges belüftet werden, um Beschädigungen durch Unterdruck zu vermeiden. Diese Fahrzeuge sind mit einem weißen, am Kesselmantel umlaufenden Farbring gekennzeichnet.

Kesselwagen sind mit einer Anschriftentafel versehen, die u. a. folgende Angaben enthält:

- Name des Einstellers,

- Lastgrenze des Kesselwagens

- Ladegutanschrift

- Wagennummer

- Eigengewicht des Wagens

- Fassungsraum

5. Organisation der Deutschen Bahn AG

Bei der Neuordnung der Eisenbahnen des Bundes wurde die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Unter der Holding DB AG gibt es jetzt fünf Aktiengesellschaften. 

Sie sind in drei Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 

und zwei Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) unterteilt:
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU):

-   DB Reise & Touristik AG führt den Fernverkehr durch
-   DB Regio AG
führt den Nahverkehr durch
-   DB Cargo AG
führt den Güterverkehr durch.

Zusätzlich gibt es zur Zeit ca. 250 weitere Eisenbahnverkehrsunternehmen, die die Anlagen der DB AG mitnutzen.
Eisenbahninfrastrukturunternehmen(EIU):

-   DB Netz AG
betriebt die Gleisanlagen der DB AG
-   DB Station & Service AG
betriebt die Bahnhöfe der DB AG
[image: image4.png]|

™ (1T )
| 3 , 218101-4
=\ =





[image: image5.png]


[image: image6.bmp]





Das Eisenbahn-Bundesamt EBA ist Aufsichtsbehörde für die Eisenbahnen des Bundes; für die weiteren EVU sind die Verkehrsminister der Länder für die Zulassung als EVU zuständig. Die technischen Standards für die Eisenbahnen des Bundes setzt das EBA.

6.  Notfallmanagement der DB AG
Für alle Unternehmensbereiche der DB AG ist die DB Netz AG für das Notfallmanagement zuständig. Ziel ist es, Gefahren und Schäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen abzuwenden oder zu begrenzen (§ 4 Allgemeines Eisenbahn Gesetz AEG).
Die DB Netz AG ist unterteilt in sieben Niederlassungen mit den Standorten Hannover (NL Nord), Berlin (NL Ost), Duisburg (NL West), Leipzig (NL Südost), Frankfurt/M (NL Mitte), Karlsruhe (NL Südwest) und München (NL Süd). In jeder Niederlassung gibt es eine Betriebszentrale mit jeweils einem Arbeitsplatz Notfallleitstelle.
Die Niederlassungen werden weiter unterteilt in Betriebsstandorte. Zuständig für die Betriebssicherheit und somit für das Notfallmanagement ist der Leiter des Betriebsstandortes als „OBS" (örtlicher Beauftragter für Betriebssicherheit}. Die Betriebsstandorte werden noch weiter unterteilt in 5 - 6 Netzbezirke. In jedem Netzbezirk stehen 4-6 Mitarbeiter abwechselnd als Notfallmanager zur Verfügung. Sie müssen innerhalb von 30 Minuten die Einsatzstelle erreichen. Für den diensthabenden Notfallmanager steht ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht zur Verfügung. Er ist durch eine Warnweste mit der Aufschrift „Notfallmanager" sowie weißem Helm mit DB-Zeichen erkennbar.
Das Fahrzeug hat u.a. folgende Ausstattung: Örtliche Notfallmappe Landkarten, Streckenpläne, Checklisten Ersthelferausrüstung Schreibzeug, Maßband, Ölkreide Kassettenrecorder für Sprachaufzeichnungen Diverse Werkzeuge, Kunststoffplane Erdungsgarnitur und Spannungsprüfer Kommunikationseinrichtung für Bahnfunk Funktelefon
Die Zuständigkeiten des Notfallmanagers umfassen:

-   Störungen im Bahnbetrieb
-   Gefährliche Ereignisse im Bahnbetrieb
-   Unterstützung von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst bei der   

    Einsatzplanung
-   Planung und Durchführung von Übungen im Notfallmanagement in 

    Absprache mit Feuerwehren, Hilfe- und Rettungsdiensten
An der Einsatzstelle obliegen ihm u.a. folgende Aufgaben:
- Fachberater für die Einsatzleitung für alle  Eisenbahnangelegenheiten
-  Heranziehung und Koordination weiterer Kräfte der DB AG und von  

   Vertragsunternehmen
-  Sicherheit aller Einsatzkräfte bezüglich der besonderen Gefahren des  

   Eisenbahnbereichs (Einstellung des Fahrbetriebs, Bahnerden) in    

   Abstimmung mit dem Einsatzleiter
-  Sicherheit der Reisenden und sicherer Transport von Gutem
-  Abstimmung mit den beteiligten Stellen
-  Zusammenarbeit mit EBA, BGS, Polizei und Staatsanwaltschaft
-  Auskunft an Presse, Rundfunk, Fernsehen in Abstimmung mit dem   

  Einsatzleiter.

Die DB Netz AG hält folgende Notfelltechnik für gefährliche Ereignisse vor, die vom Notfallmanager angefordert werden kann:
-   Einheitshilfsgerätewagen /-züge
-   Zweiwegehilfsgerätefahrzeug
-   Kräne (75t und 160t)
-   Rettungszüge für Schnellfahrstrecken
Alarmierungsschema

Der Ablauf der Alarmierung erfolgt

a.bei Brand und Unfall- oder Gefahrenmeldung durch Bahnpersonal






b. bei Alarmierung durch bahnfremde Personen



7. Fahrzeugkunde
Triebfahrzeuge
Die Unterteilung der Triebfahrzeuge erfolgt durch die Baureihe, zum Beispiel:

1. Ziffer der Baureihe
Bauart

Beispiel


0

Dampflok

050


1

E-Lok

103


2

Diesellok

218


3

Diesel- Kleinlok

365


4

E-Triebzüge

401  (420 S-Bahn)


6

Diesel-Triebwagen

628


7

Bahndienstfahrzeuge

z.B. für Arbeiten an Oberleitungen


9

Steuerwagen



Bei den Loks kann generell von 20t Achslast ausgegangen werden.
7.1 E-Loks     

Die E-Loks werden unterteilt in Wechselstrom- und Drehstrom-Loks. Die alten Wechselstrom-Loks sind im Maschinenraum nicht gegen Berührungsspannungen geschützt. Deshalb muss der Stromabnehmer von der Oberleitung getrennt werden. Um auch den 110 V-Bereich abzuschalten, sind die beiden Batteriehauptschalter an der Schalttafel auszuschalten. Die neueren Drehstrom-Loks sind gegen Berührungsspannungen besser geschützt. Der Trafo hängt unter der Lok. Sie sind äußerlich auch dadurch zu erkennen, dass seitlich keine Fenster  vorhanden   sind   (dadurch   schlechte   Zugangsmöglichkeiten).   Die   großen   Kondensatoren (bis 3.000 V Spannung) sind in Schaltschränken geschützt untergebracht.
Die modernen Loks verfügen über Federspeicherbremsen, die im Bedarfsfall erst gelöst werden müssen. Auf den Loks können sich neben dem Lokführer weitere Personen aufhalten.

Für die verschiedenen Triebfahrzeugtypen sind „Merkblätter über das Eindringen in Eisenbahn​fahrzeuge" erstellt worden. Sie sind folgendermaßen aufgebaut

1. Fahrzeugaufbau, Gewicht
2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen
3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom
4. Brennbarkeit der Materialien
5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

Die elektrischen Triebfahrzeuge haben folgende Füllmengen (in Liter):


Isolier-/ Transformatorenöl

Batterie-/ Akku-säure


Trafo
Schaltwerk
Stromrichter
Ölkühler


Baureihe







101  Drehstrom

2000


2x370

490


4 x 16


103

2750

500


90

4x 16


109/142

1160



80

6x10


110/113/114/139/140
1880
210

110
4x11

111

2000

210


110

4x11


112/143

1240

140


*1)

6x10


120 Drehstrom

3100


4x130

210

4x13


141

1380

50


90

4 x 1.1


150

3000

190


130

4x 11


151

2600

210


130

4x16


152 Drehstrom







155


140


*1)

6x10


156

2600

140


*1)

6 x 10


171

2600

140


* 1)

6x10


180

1000


15

190

4x13


181

2120



90

4x16


184

2500



90

4x16


401/402 Drehstrom

2560


4 x 120*2)

2x100

4x16


IGT

900



60

4 x 153


*1) Die Ölmenge ist in den Trafos enthalten 

*2) Nur BR 401 001 - 020 und 401 501; -520

7.2 Dieselloks
Der Dieselmotor treibt neben dem Fahrantrieb auch einen Stromerzeuger an, der 1000 V bis 400 A erzeugen kann. Nach Abschaltung des Motors ist auch die Zugsammelschiene stromlos. Einige Rangierloks fahren fernbedient vom Rangierer, der bis zu 500 m weit entfernt sein kann.
Die Dieselloks haben folgende Füllmengen (in Liter): 


Diesel​kraftstoff

Diesel-motoröl
Strömungs​getriebeöl

Heizöl

Batterie-/ Akkusäure


Baureihe







201/202/204

2500

187    
     222     


19 x 8


2117212/213

2500


250/395

450



215

2500

250

570

620



216

2500

250

480

670



217

2500 

200

540




218

3200

445/500


490/540




219

4000

2x133

2x222




228

3700

2x 187

2x330




229

4000

2 x 180

2x290




232/234

5400

1280

-


16x14


290/291/294/295

3290

141/265

290




298

2500

230

500




310

180

25

-




311

350

49

62/100


2x17


312

500

49/55

62/70


2x17


323/324

1 10/180

28 / 37

88




T 332/333

270

53/80

94/120




335

300

80

120




344/347

1890/2100

160

170




360/361/364/365

1400

.
275


2x12


610/611

1000/1300

60

150



700/701

770/940

4x48





7.3 Reisezugwagen
Es gibt die unterschiedlichsten Bauarten und -ausführungen. So werden derzeit 40 verschiedene Türkonstruktionen benutzt. Die modernen Wagen sind klimatisiert (Fenster lassen sich nicht öffnen).
Auftretende Gefahren:

• Wegrollen (Handbremse anziehen oder entlüften der Druckluftbremse oder Verkeifen    

  der Räder)

• hohe Gewichte - bis 50t
• Zugsammelschiene 1.000 V, bis 800 A Gleichspannung
• Wechselspannung 230 V
• Druckluftleitungen bis 10 bar

In Reisezugwagen befinden sich je nach Bauart zwischen 50 und 70 Sitzplätze, in Doppelstockwagen bis 100 Sitzplätze. In Spitzenverkehrszeiten können die Wagen bis zu 150 % besetzt sein.
Für die verschiedenen Wagentypen sind „Merkblätter für das Eindringen in Eisenbahnfahrzeuge" erstellt worden. Sie sind folgendermaßen aufgebaut:

1.
Fahrzeugaufbau, Anzahl der Sitzplätze, Gewichte
2.
Rettungs- und Versorgungsöffnungen
3.
Weitere Gefahren durch elektrischen Strom
4.
Brennbarkeit der Materialien
5.
Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase
7.4 Güterwagen
Die Güterwagen werden unterteilt in:
· offene Güterwagen

· geschlossene Güterwagen
-   Kesselwagen.

Die Kurzbezeichnungen (Gattungen) bedeuten z.B.: 

E      offener Güterwagen

F       Schüttgutwagen

G      geschlossener Güterwagen 

H      Güterwagen mit offenbaren Seitenwänden
I        Isolierte Wägen (zum Teil mit eigener Kühlanlage und mit 400 V  

         Anschlüssen)

L       PKW-Transportwagen, Containertragwagen

R      offener oder mit Planen abgedeckter Wagen S      Schwerfastwagen
T       Güterwagen mit offenbarem Dach (Schwenkdach) 

U      Silowagen
Auftretende Gefahren:
• Wegrollen - sichern
• Brandgefahr durch heiße Bremsen und Radlager - kühlen
• herabfallende Ladung beim Öffnen der Türen -
• herab-/herausfallende Schiebetüren -
• Spannungsüberschlag beim Besteigen der Wagen - Fahrleitung erden   

  lassen
• Kippgefahr durch hohen Schwerpunkt (Schüttgutwagen} - abstützen
• zum Teil Hochleistungspuffer mit Stickstoff- und Hydrauliköifüllüng
• hohe Gewichte (20 t/Achse, im Schwerlastbereich bis 23 t/Achse)
• Gefahrguttransporte

Flüssige und gasförmige Gefahrgüter werden in Kesselwagen mit einem Tankinhalt von 8m3 bis 100 m3 befördert. Sie gehören in der Regel nicht der DB AG. Je nach Natur der Stoffe sind die Tanks in Bezug auf Material Armaturen und Sicherheitseinrichtungen unterschiedlich ausgefegt. Kesselwagen werden unterteilt:

• in Kesselwagen für Druckgase
• in Kesselwagen für flüssige Stoffe;
Die Kesselwagen zum Transport von verflüssigten Gasen werden   

entsprechend der Anordnung der Füll- und Entleerungseinrichtungen 

unterschieden in
• Druckgaskesselwagen mit Untenentleerung
• Druckgaskesselwagen mit Obenentleerung
• Kesselwagen für tief kalt verflüssigte Gase.
Die Mehrzahl dieser Kesselwagen hat untenliegende Füll- und Entleerarmaturen. Obenliegende Entleerarmaturen sind bei Druckkesselwagen nur für hochgiftige unter Druck verflüssigte Gase wie z.B.: Chlor, Schwefeldioxid vorgeschrieben. 

Die Druckgaskesselwagen sind mit einem etwa 30 cm breiten orangefarbenen Streifen gekennzeichnet.

Kesselwagen für  Flüssigkeiten werden entsprechend ihres Verwendungszwecks  und  ihrer Ausrüstung unterschieden in Kesselwagen mit
• Untenentleerung (Mineralölkesselwagen)
• Obenentleerung (Chemiekesselwagen)
• Oben- und Untenentleerung.
Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge 
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Geltungsbereich: Diesel - Lok der Baureihe : 215   (   218  

1.  Fahrzeugaufbau 

1.1 Material der Wagenwände sowie des Daches :
Stahlblech ca. 2mm  mit Profilen   
1.2 Besonderheiten : 
- Ein Durchgang verbinden die beiden Führerräume miteinander 
- Bei BR 216 :  Ein Seitengang ist ein Stumpfgang 
- Der  laufende Dieselmotor kann mittels Nottaster  "DM aus"  im Führerraum 
  gestoppt werden. 


1.3 Besondere Löschangriffspunkte 
Durch seitlichen Lüftungsgitter kann gelöscht werden 

2.  Rettungs- und Versorgungsöffnungen ( nach Prioritäten ) 
· Türen : 
- Jeweils die linke Tür führt direkt in den Führerraum. 
- Die rechte Tür führt durch den Maschinenraum in den Führerraum


· Notausstiege :
Nicht vorhanden 

· Übergang zum Nachbarwagen :
Nicht vorhanden  
Werkzeug: ----

· Fenster :
Frontfensterscheiben ( 12mm ) und Maschinenraumfensterscheiben 
Werkzeug: Feuerwehraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe 
3.  Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

· Batteriespannung : 
110 V 
· Zentrale Energieversorgung :
bis zu 1000 V
Leistungskondensatoren ( bei BR 218 ) 
Achtung : Bei abgestellten Fahrzeugen Fremdstromanschluß beachten.

Achtung :
Im Bereich der Antriebsaggregate und der Schaltschränke 
 
ist mit hohen Spannungen zu rechnen. ( nur bei BR 218 )
4.  Brennbarkeit der Materialien

Die Kabel haben PVC – haltige Isolierung
Entdröhnbeschichtung in Seitenwänden und Dachbereich 

5.  Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase


Inhalt
Volumen
Analog
UN – Nr
Besonderheiten

Kraftstofftank
Diesel
max 3150 l
1202


Dieselmotor
Motoröl
max. 500 l

WGK 3

Getriebe
Getriebeöl
max. 600 l

WGK 3

Tank
Heizöl
max. 620 l
1202
nur bei BR 215

Batterie
Säure – Füllung
170 l
1830


Dachkühlanlage
Wasser + Frostschutzmittel
1200 l

WGK 1

Hauptluftbehälter
Druckluft
2 X 400 l

max. 10 bar 
mehrere Behälter / Leitungen
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